


  

Ordnung über die 3. Änderung der MPO der berufsbegleitenden 
Masterstudiengänge 
 
I. Controlling und Management   
  
    und 
 
II.  Innovations-und Informationsmanagement  
 

für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  
vom 28.01.2010 
 
 
vom 02.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) in der Fassung vom 1. Januar 2007 
(GV.NRW S. 474), hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg die folgende Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 
 
 

 



Änderungsordnung der MPO der berufsbegleitenden Masterstudiengänge Controlling und 
Management sowie Innovations-und Informationsmanagement Seite 2 

Die Masterprüfungsordnung für die berufsbegleitenden Masterstudiengänge  
I. Controlling und Management    und  
II. Innovations-und Informationsmanagement  

vom 28. Januar 2010, zuletzt geändert am 21.06.2011, wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 
 
 
Der § 3 Zulassungsvoraussetzungen 
(2) Der vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 2,7 
abgeschlossen sein1. Die Bewerbungsfrist für beide Masterstudiengänge endet für das 
jeweilige Wintersemester am 31. Januar (Ausschlussfrist). 
 
wird wie folgt geändert: 
 
(2) Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Controlling und Management 
muss der vorausgegangene Studiengang mindestens mit der Durchschnittsnote 
2,3 abgeschlossen sein. 
Für die Bewerbung zum Masterstudiengang Innovations- und 
Informationsmanagement muss der vorausgegangene Studiengang mindestens 
mit der Durchschnittsnote 2,7 abgeschlossen sein. 
Die Bewerbungsfrist für beide Masterstudiengänge endet für das jeweilige Wintersemester 
am 31. Januar (Ausschlussfrist). 
 
§ 3 (5) Studienbewerberinnen und -bewerber, die auf Grund ihres abgeschlossenen 
Bachelorstudiengangs nicht über die notwendigen 210 Leistungspunkten (Credits) (7 
Semester), sondern über 180 Credits (6 Semester) verfügen, können die fehlenden 30 
Leistungspunkte (Credits) im 7. Fachsemester des BWL Studienganges Bachelor of Science 
am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Sankt Augustin, nachholen, wenn die weiteren 
Zulassungsvoraussetzungen für den entsprechenden Masterstudiengang erfüllt sind.  
 
Der § 3 (5) erster Abschnitt wird wie folgt ergänzt: 
 
Für Bewerberinnen und Bewerber, die für das Angleichungssemester im 
Sommersemester 2011 und im Wintersemester 2011/12 eingeschrieben waren, 
gelten noch die Zulassungsvoraussetzungen für beide Masterstudiengänge zum 
Sommersemester 2011 (Der vorausgegangene Studiengang muss mindestens mit 
der Durchschnittsnote 2,7 abgeschlossen sein.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vgl. § 49 (7) HG 
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Die Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.12.2011 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
Diese Fassung der Prüfungsordnung gilt für alle Studienanfänger ab Sommersemester 2012. 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Gründungsdekane des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften vom 02.11.2011. 
 
 
 
 
 

Sankt Augustin, den 04.11.2011 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dirk Schreiber      
Gründungsdekan des FB Wirtschaftswissenschaften  
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
 
 
 
 
 


